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Anordnung
über das gewerbsmäßige Veranstalten von Spielen 

vom 23. November 1981

Im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen Staats
organe wird folgendes angeordnet:

§ 1

Geltungsbereich

(1) Die Bestimmungen dieser Anordnung gelten für private 
Gewerbetreibende, die Spiele gemäß § 2 veranstalten.

(2) Sie gelten auch für andere Veranstalter, die zu den glei
chen Bedingungen gewerbsmäßig diese Spiele durchführen, 
ausgenommen Ausspielungen, die gleichzeitig öffentliche Lot
terien im Sinne der Sammlungs- und Lotterieverordnung vom 
18. Februar 1965 (GBl. II Nr. 32 S. 238) sind.

•§2

Begriffsbestimmungen

(1) Spiele im Sinne dieser Anordnung sind insbesondere die 
Durchführung von Ausspielungen, wie örtliche Tombolen (Ver
losungen), Geschicklichkeitsspiele (Würfeln, Ring- oder Ball
werfen, Tischräder, Fadenziehen, Nageln u. ä.), mechanische, 
elektrische oder elektronische Spiele' (Blinker u. ä.), der Be
trieb von Spielautomaten mit und ohne Gewinnmöglichkeit 
sowie Luftgewehr-, Armbrust- oder optisches und elektro
nisches Schießen und ähnliche Schießarten.

(2) Als gewerbsmäßiges Veranstalten von Spielen im Sinne 
dieser Anordnung gilt ihre öffentliche Durchführung bzw. ihr 
öffentlicher Betrieb zwecks Erzielung von Einkommen bzw. 
Überschüssen, die vom Veranstalter nicht für gesellschaftliche 
Zwecke abgeführt werden. Das gilt auch für die vertragliche 
Überlassung von Spielgeräten zür öffentlichen Nutzung.

(3) Spielsystem im Sinne dieser Anordnung ist die Art und 
Weise eines Spiels hinsichtlich seiner technischen und organi
satorischen Funktion, seiner Erfolgs- bzw. Gewinnmöglich
keiten sowie seiner Relationen für Einsatz, Ausspielung und 
Ertrag.

§3
Genehmigungspflicht

(1) Das gewerbsmäßige Veranstalten von Spielen ist geneh
migungspflichtig.

(2) Voraussetzung für die Genehmigung ist die Zulassung 
des Spielsystems, ein begründetes Bedürfnis für das Veran
stalten der Spiele und die Übereinstimmung ihres Inhalts mit 
gesellschaftlichen Erfordernissen.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für den Import 
von Spielgeräten.

§4
Spielgenehmigung

(1) Der Antrag auf Erteilung einer Genehmigung gemäß § 3 
Abs. 1 (im folgenden Spielgenehmigung genannt) ist bei dem 
für den Wohnsitz bzw. Sitz des Veranstalters zuständigen Rat 
des Kreises, Abteilung Kultur, zu stellen.1

(2) Der Rat des Kreises, Abteilung Kultur, prüft den An
trag auf der Grundlage der Voraussetzungen gemäß § 3 Abs. 2 
und der Richtlinien des Ministeriums für Kultur.

1 Soweit Ausspielungen im Sinne dieser Anordnung gleichzeitig der 
Genehmigungspflicht gemäß § 3 Abs. 6 der Sammlungs- und Lotterie
verordnung vom 18. Februar 1965 (GBl. IX Nr. 32 S. 238) unterliegen, gilt 
diese Antragstellung auch dafür.

(3) Veranstaltern, die eine private Gewerbetätigkeit aus
üben, wird die Spielgenehmigung in Form der Gewerbege
nehmigung nach den dafür geltenden Rechtsvorschriften2 er
teilt.

(4) Andere Veranstalter erhalten die Spielgenehmigung in 
Form einer Urkunde, die der Rat des Kreises, Abteilung Kul
tur, im Einvernehmen mit der Abteilung Finanzen ausstellt.

(5) Die Spielgenehmigung muß das zugelassene Spielsystem 
und, soweit Spielgeräte verwendet werden, deren Nummern 
ausweisen. Sie kann mit Auflagen verbunden und befristet 
werden. Sie kann entzogen werden, wenn die Voraussetzun
gen für ihre Erteilung nicht mehr vorliegen.

§5
Importgenehmigung

Der Antrag auf Erteilung einer Genehmigung für den Im
port von Spielgeräten ist beim Rat des Bezirkes, Abteilung 
Kultur, zu stellen. Dieser hat den Antrag mit einer Stellung
nahme zum Vorliegen der Voraussetzungen gemäß § 3 Abs. 2 
dem Ministerium für Kultur zur Entscheidung zuzuleiten. Die 
Entscheidung ergeht schriftlich und ist endgültig.

§ 6
Prüfung und Zulassung von Spielsystemen

(1) Der Antrag auf Zulassung eines Spielsystems ist beim 
Staatszirkus der Deutschen Demokratischen Republik zu stel
len. Dieser prüft das Spielsystem und entscheidet über seine 
Zulassung auf der Grundlage der Richtlinien des Ministeriums 
für Kultur.

(2) Die Zulassung kann mit Auflagen verbunden und be
fristet werden. Sie kann entzogen werden, wenn die Voraus
setzungen für ihre Erteilung nicht mehr vorliegen.

(3) Die Zulassung ist gebührenpflichtig.

§7
Beschwerdeverfahren

(1) Gegen die Versagung, die Befristung und den Entzug 
von Spielgenehmigungen und Zulassungen von Spielsystemen 
oder ihre Verbindung mit Auflagen kann Beschwerde einge
legt werden. Die Entscheidungen haben eine Belehrung dar
über zu enthalten.

(2) Die Beschwerde ist innerhalb einer Frist von 4 Wochen 
nach Zugang der Entscheidung schriftlich unter Angabe der 
Gründe bei der Stelle, die die Entscheidung getroffen hat, ein
zulegen. Über die Beschwerde ist innerhalb einer Frist von 
4 Wochen zu entscheiden. Wird der Beschwerde nicht oder 
nicht in vollem Umfang stattgegeben, ist sie innerhalb dieser 
Frist dem übergeordneten Organ — dem Rat des Bezirkes, Ab
teilung Kultur, bezüglich Spielgenehmigung, dem Ministerium 
für Kultur, Abteilung Unterhaltungskunst, bezüglich Zulas
sungen von Spielsystemen — zur Entscheidung zuzuleiten. 
Diese entscheiden innerhalb weiterer 4 Wochen endgültig 
über die Beschwerde.

(3) Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung.
(4) Die Entscheidung über Beschwerden bzw. Benachrich- . 

tigungen über ihre Weiterleitung haben schriftlich zu ergehen 
und sind zu begründen. Sie sind dem Einreicher der Be
schwerde zuzustellen.

(5) Können die im Abs. 2 geregelten Fristen im Ausnahme
fall nicht eingehalten werden, ist rechtzeitig ein Zwischen-? 
besdieid unter Angabe der Gründe sowie des voraussichtli
chen Termins der abschließenden Entscheidung zu geben.

2 Z. Z. gilt die Verordnung vom 12. Juli 1972 über die Förderung des 
Handwerks bei Dienst- und Reparaturleistungen und die Regelung der 
privaten Gewerbetätigkeit (GBl. H Nr. 47 S. 541).


